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Produktinformationsblatt 
zur Mietnomadenversicherung 

 
zum Angebot vom                      für  

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die von Ihnen ge-
wünschte Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige 
Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. 
Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

 
1. Um welche Art der Versicherung handelt es 

sich? 
Die von Ihnen gewünschte Versicherung ist eine Ver-
bundene Wohngebäudeversicherung. Grundlage sind 
die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die 
Wohngebäudeversicherung (VGB 2010) sowie die 
weiter im Antrag genannten Besonderen Bedingungen 
für die Mietnomadenversicherung (BB MN 2010) und 
Vereinbarungen. 
 
 
2. Welche Risiken sind versichert, welche Risiken 

sind nicht versichert? 
Wir leisten Entschädigung für den Mietausfall ein-
schließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn der 
Mieter nach einer Kündigung des Mietvertrages die 
Wohnung weiter in Anspruch nimmt. 
Darüber hinaus entschädigen wir alle versicherten 
Sachen, in Abhängigkeit eines Mietausfallschadens, 
die durch Tun oder Unterlassen des Mieters durch 
Mutwilligkeit, Verwahrlosung oder den Befall von Un-
geziefer, Ratten oder Mäusen, infolge der durch die 
Verwahrlosung entstandenen Verunreinigung oder 
durch Tod des Mieters zerstört oder beschädigt wer-
den oder abhanden kommen. 

Zu den versicherten Sachen zählen die vom Vermieter 
eingebrachten Gebäudebestandteile und -zubehör 
innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Wohnung/Wohneinheit. Näheres hierzu finden Sie in  
§ 2 und § 3 BB MN 2010. 

Die vereinbarten Leistungen und Versicherungssum-
men ergeben sich aus den Angaben im Antrag und 
Ihrem Versicherungsschein. 

Die Einschränkungen des Versicherungsschutzes ent-
nehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses 
Produktinformationsblattes. 
 
 

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn 
bezahlen und was sind die Folgen, wenn Sie 
nicht oder verspätet zahlen? 

Beitrag inkl. Versicherungsteuer               Euro 

Beitragsfälligkeit 

 monatlich, jeweils zum Ersten eines Monats 

 jährlich zum  

 halbjährlich zum              und 

 vierteljährlich, zum              ,               ,   

und 

erstmals zum 
Versicherungsbeginn am 

Vertragslaufzeit       Jahre 

Der im Versicherungsschein genannte Erstbeitrag 
wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unver-
züglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu 
zahlen. Alle Folgebeiträge sind jeweils zu dem/n oben 
angegebenen Termin/en zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte zu 
den Fälligkeitsterminen für ausreichende Deckung auf 
Ihrem Konto. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Zahlung des Erst-
beitrages. Solange der Beitrag schuldhaft nicht rechtzei-
tig gezahlt ist, können wir vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 
zahlen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem 
Versicherungsschein und Abschnitt B § 2 bis § 7 
VGB 2010 sowie Ziffer I.6 der Verbraucherinformation 
(Beitragszahlung). 
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4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, 
denn sonst wäre der Beitrag nicht bezahlbar. Deshalb 
sind nicht mitversichert insbesondere Schäden an 
Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen befindlichen Sachen sowie durch Ver-
schleiß oder Abnutzung. 
In dieser Versicherung sind auch Schäden, die vor 
Beginn des Versicherungsschutzes, d. h. innerhalb der 
Wartezeit eingetreten sind, nicht versichert (§ 8 BB 
MN 2010). 
Auch leisten wir keine Entschädigung für den Mietaus-
fall von Wohnungen, die im Zeitraum von 6 Monaten 
vor Beginn des Vertrages nicht vermietet waren (außer 
Leerstand durch Mieterwechsel bis max. 1 Monat) 
oder wenn in diesem Zeitraum bereits Mietrückstände 
bestanden. 
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten 
und eine vollständige Aufzählung der Ausschluss-
gründe finden Sie jeweils im Anschluss an die Be-
schreibung der versicherten Gefahren (§ 2 BB MN 2010). 
 
 
5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss 

und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen kön-
nen, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Andernfalls können wir von dem Vertrag 
zurücktreten oder diesen vorzeitig kündigen. Gegebe-
nenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge an-
passen. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 1 
VGB 2010. 
 
 
6. Welche Pflichten haben Sie während der Ver-

tragslaufzeit und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten haben? 

Ihre Pflichten während der Vertragslaufzeit entnehmen 
Sie bitte Abschnitt B § 8 Nr. 1 und § 9 VGB 2010. 
Beispielsweise müssen Sie dafür Sorge tragen, dass 
die versicherten Sachen fachmännisch nach den an-
erkannten Regeln der Technik erstellt und eingebaut 
sind. 
Beachten Sie die genannten Verpflichtungen mit Sorg-
falt. Die Verletzung einer dieser Pflichten kann schwer-
wiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versi-

cherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter 
Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen (siehe Abschnitt B § 8 Nr. 3 VGB 2010). Im Zwei-
fel sind Angaben erheblich, nach denen wir bereits bei 
Antragsstellung gefragt haben – und: Lieber eine Infor-
mation zu viel als zu wenig! 
 
 
7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall und 

welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 

Bitte erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig 
sind, um Ursache und Höhe des Schadens festzustel-
len. Das bedeutet insbesondere, den Schadenfall 
unverzüglich und wahrheitsgemäß anzuzeigen. Versu-
chen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre 
eigene Sicherheit zu gefährden. Die Verletzung einer 
dieser Pflichten kann schwerwiegende Konsequenzen 
für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung 
können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns 
auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Weiteres lesen Sie 
bitte unter Abschnitt B § 8 Nr. 2 und Nr. 3 VGB 2010. 
 
 
8. Wann beginnt und wann endet Ihr Versiche-

rungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zah-
lung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Hat Ihr Vertrag 
eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert 
er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von 
mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres 
kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kün-
digung drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres zugehen muss. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte Abschnitt B § 2 VGB 2010. 
 
 
9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen 
Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages 
stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu 
gehört das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch 
vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung 
erbracht haben. Näheres entnehmen Sie bitte Ab-
schnitt A § 19 Nr. 2 c) und Abschnitt B § 15 VGB 2010. 

 
 

Wir haben uns bemüht, die wichtigsten Bestimmungen Ihres Versicherungsvertrages zu erläutern. 
Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben. Bitte sprechen Sie hierüber mit Ihrer/m 

Versicherungsfachfrau/mann, die/der Sie gerne beraten wird. 
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